
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

708l/l-Pr 1/85 

An den 

n -15t1 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrales XVI. Gesetzgebungsperioce 

4152/AB 

1985 -D4- 2 It 
zu 1111/J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl l172/J-NR/1985 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Natio­

nalrat Dr. Leitner und Genossen (1172/J), betreffend die 

strafrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen das 

Schmutz- und Schundgesetz, beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Im Jahre 1983 wurden insgesamt 321 Anzeigen nach dem 

Pornographiegesetz erstattet. Hinsichtlich der Auf teilung 

die~er Anzeigen auf die einzelnen Staatsanwaltschaften 

darf ebenso wie zu den weiteren das Jahr 1983 betreffenden 

Fragen auf die Beantwortung der schriftlichen Anfrage Zahl 

606/J-NR/1984 verwiesen werden. 

Im Jahre 1984 wurden bei der Staatsanwaltschaft beim 

Jugendgerichtshof Wien 298, bei der Staatsanwaltschaft 

Graz 31, bei der Staatsanwaltschaft Linz 103 und bei der 

Staatsanwaltschaft Innsbruck 311, das sind zusammen 743 

Anzeigen nach dem PornoG erstattet. 

Die bedeutsame Anfa1lssteigerung geht zum überwiegen­

den Teil darauf zurück, daß bei der Staatsanwaltschaft 

Innsbruck im Herbst 1984 284 Anzeigen im Zusammenhang mit 

dem Magazin "Penthouse Nr. ~" angefallen sind, welche Ver­

fahren aber aufgrund einer diesbezüglichen Entscheidung 

des Oberlandesgerichtes Innsbruck alle eingestellt wurden. 
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Zu 2: 

Von diesen Anzeigen wurden 434 von Sicherheitsbehör­

den, eine von Zollbehörden und 308 von Privatpersonen er­

stattet. 

" 

Zu 3: 

Von den Anzeigen führten ~n Wien 81, ~n Graz 5, ~n 

Linz 12 und in Innsbruck 31, das sind zusammen 129, zur 

Einleitung eines gerichtlichen Strafverfahrens. 

Rechtskräftige Schuldsprüche ergingen in Wien ~n 31, 

~n Linz in 2, in Graz und Innsbruck in keinem Fall, das 

sind zusammen 33. 

Zu 4: 

Auf Pornofilme bzw. auf Videokassetten mit pornogra­

phischem Inhalt bezogen sich in Wien zirka 60 %, in Graz 

19 %, in Linz 36 % und in Innsbruck 3 % der Anzeigen. So­

mit betrafen rund 31 % aller Anzeigen Pornofilme bzw. vi­

deokassetten. Weitere Angaben sind aus den vorhandenen 

Aufzeichnungen nicht zu gewinnen. 

Zu 5: 

Von den bei den Gerichten anhängig gewordenen Straf­

verfahren bezogen sich ~m Sprengel der Oberstaatsanwalt­

schaft Wien etwa 90 %, ~n Graz 45 %, in Linz 11 % und in 

Innsbruck 2 % der Anzeigen, somit im Gesamtdurchschnitt 

rund 41 % aller Anzeigen auf sogenannte harte Pornographie 

im Sinne der Judikatur des Obersten Gerichtshofes. 

Zu 6: 

Im Jahre 1984 wurden im Zuge der Ermittlungen von 

strafbaren Handlungen nach dem PornoG über Gerichtsauftrag 

50 Hausdurchsuchungen durchgeführt. 
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Zu 7: 

In insgesamt 114 Verfahren wurden pornographische Pro­

dukte beschlagnahmt. 

Zu 8: 

Im Jahre 1984 wurden 1n 62 Verfahren beschlagnahmte 

pornographische Erzeugnisse für verfallen erklärt. 

Zu 9: 

Von den bei der Staatsanwaltschaft beim Jugendge­

richtshof Wien insgesamt eingelangten 298 Anzeigen war bei 

281 Anzeigen Tatort ~ien; hievon wurde in 77 Fällen ein 

gerichtliches Strafverfahren eingeleitet, wobei es zu 31 

rechtskräftigen Schuldsprüchen kam. Bei 10 Anzeigen lag 

der Tatort in Nieder6sterreich; davon wurde in 4 Fällen 

ein gerichtliches Strafverfahren eingeleitet, zu einem 

rechtskräftigen Schuldspruch kam es diesbezüglich im Jahre 

1984 nicht. Das Burgenland betraf keine Anzeige (die rest­

lichen 7 Anzeigen betrafen andere Bundesländer und wurden 

an die zuständigen Staatsanwaltschaften abgetreten). 

Von den 103 bei der Staatsanwaltschaft Linz eingelang­

ten Anzeigen stammten 99 aus Ober6sterreich und 4 aus 

Salzburg. Von den 311 bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck 

angefallenen Anzeigen betrafen 4 das Bundesland Vorar1-

berg, die restlichen 307 Tirol. Eine weitere Aufgliederung 

dieser Anzeigen im Sinne der Anfrage haben die genannten 

Staatsanwaltschaften nicht vorgenommen. 

Die Oberstaatsanwaltschaft Graz war nicht 1n der Lage, 

aus den Geschäftsbehelfen die Auf teilung der Anzeigen auf 

die Bundesländer Steiermark und Kärnten festzustellen. 

Zu 10: 

Die Judikatur, welche die Schuldsprüche bewirkt hat, 

hat keine neuen Erkenntnisse über die Anwendung des PornoG 

erbracht. 

DOK 151P 

1152/AB XVI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 7

www.parlament.gv.at



- 4 -

Zu 11: 

Das Problem der Gewaltdarstellung 1n den Medien und 

der daraus erwachsenden sittlichen Gefährdung junger Men­

schen war Gegenstand einer von mir am 3.12.1984 im Bundes­

ministerium für Justiz veranstaltete Enquete "Video-Bruta­

lität und Piraterie". Vorträge und Diskussionen dieser 

Enquete werden etwa im Mai/Juni dieses Jahres in einer 

Broschüre vom Bundesministerium für Justiz veröffentlicht. 
\ 

Am 3.12.1984 habe ich aufgrund der Ergebnisse dieser 

Enquete einen Katalog für konkrete Maßnahmen der Öffent­

lichkeit vorgestellt, die der dieser Anfragebeantwortung 

beigelegten Presseaussendung entnommen werden können. Auf­

grund der Vorschläge bei der Enquete wurde bereits eine 

Reihe von Maßnahmen getroffen bzw. in die Wege geleitet. 

o Ein erster sehr erfreulicher Schritt zur besseren Auf­

klärung der Erziehungsberechtigten wurde vom Öster­

reichischen Rundfunk am 7.12.1984 dadurch gesetzt, daß 

vor der Ausstrahlung des amerikanischen Filmes "Das 

Omen" besonders auf die Härte der gezeigten Gewaltdar­

stellung und auf den Umstand hingewiesen wurde, daß 

dieser Film für Jugendliche nicht geeignet ist. 

o Im Sinne der Vorschläge bei der Enquete wurde im Bun­

desministerium für Inneres eine Informationsstelle 

eingerichtet, die dem Buch- und Zeitschriftenhandel 

über Jugend-Verbreitungsbeschränkungen der Behörden 

{Bundesministerium für Inneres, Bundesministerium für 

Unterricht und Kunst} gemäß §§ 10 f. des PornoG lau­

fend Auskunft geben wird. 

o Zur Frage der Sortiment-Abnahmepflicht der Zeitschrif­

tendetailhändler hat der Hauptverband des österreichi­

schen Buchhandels auf Initiative des Bundesministeri­

ums für Justiz Lösungsvorschläge erörtert und dem Bun­

desministerium für Justiz zugesagt, dafür Sorge zu 

tragen, daß den Wünschen des Detailhandels bei Abbe­

stellungen bzw. Rücksendungen künftig vermehrt Rech­

nung getragen wird. 
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oDer Videohandel koordiniert im Augenblick innerhalb 

der etwa sieben Großimporteure aktive Importbeschrän­

kungen. Besonders brutale Darstellungen sollen künftig 

in das österreichische Sortiment gar nicht mehr aufge­

nommen werden. Der Videohandel hat sich darüber hinaus 

bereit erklärt, im Sinne eines verbesserten Konsumen­

tenschutzes künftig für eine lückenlose Kennzeichnung 

jugendgefährdender Kassetten zu sorgen. Darüber und 

über die Fortschritte der Aktion "Saubere Videotheken" 

sollen die zuständigen Zentralstellen künftig laufend 

informiert werden. 

o Die Prüfungs frist der Zollämter bei Medienwerken und 

damit auch Videokassetten pornographischen Inhalts 

wurde von fünf Werktagen auf zwei Wochen verlängert. 

Ein diesbezüglicher Erlaß des Bundesministeriums für 

Justiz ist den Justizbehörden am 12.2.1985 zugegangen. 

o Die verstärkte Bekämpfung der "schwarzen Schafe" der 

Videobranche ist Gegenstand eines vom Bundesministe­

rium für Justiz ausgearbeiteten Entwurfes für eine 

Novelle zu § 91 des Urheberrechtsgesetzes, der unter 

anderem auch höhere Strafdrohung vorsieht. 

23. April 1985 

... 

Beilage 
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/ 
Beilage zu 7081/1-Pr 1/85 

justizenquete - videobrutalitaet (1) 

bei einer justizenquete im paLais trautso~ disKutierten heute 
i~ anwesenheit von vertretern des parlame~ts u~d der zu­
staendigen mi~isterien wissenscrafter und praKtiker ueber 
psycrosoziale auswirkungen von geNaLtdarstelLu~ge~ i~ den 
medie~. justizminister dr.raraLd of~er stelle in ei~er an­
scrliessenden pressekonferenz dazu fest 9 dass die zurueck­
drae~gung der gewaLt in de~ modernen medien kuenftig nicht 
nur ei~e aufgabe der zustaendigen gebietskoerperscraften, 
so~dern ganz besonders aucr der medienschaffenden und des 
handels sein werde. bei den zu treffenden massnahmen muesse 
zwar dem umstand rechnu~g getragen werden 9 dass wir alle 
zensurmassnahmen ablehnen, die den erwachsenen staatsbuerger 
entmuendigen, gleicrzeitig sei aber alles daran zu setzen, dass 
jugendlicre nicrt in einer fiktiv-visionaeren vorstellungswelt 
von brutalitaet aufwachsen, die mit reaLen vernaeLtnissen 
nicht das geringste mehr zu tun rabe, sondern nur mehr selbst­
zweck sei, betonte justizminister ofner. 
als moeglicre massnahmen zum SChutz der jugend bezeichnete 
der minister: 

o ausschoepfu~g alLer moeglichkeiten des konsumentenscrutzes 
durCh lueckenLose kennzeiChnung jugendgefaehrdender video­

kassetten 9 um den erziehungsberechtigu~gen eine entscheidungs­
rilte zu geben, Ob siCh der inhalt einer kassette ueoerhaupt 
zur vorfuerrung ver kinder~ bzw. jugendlichen eignet oder 
nicht. 

o staerkun~ der freiwilligep selos"k0TI~roLLp l;!'l(] de~ ver­
a~t~ortungsbewusstseins der am videosektor toetigen oester­
reichiscren importeure bei nicptueoernarme von video­
kassetten mit besonders brutale~ inpaLt aus dem ausLand. 

o strenge raeumLicpe innere trennun~ der videotheKen in 
gewissermassen "jugendgescpue!zte" und "erwachsenen 
allein vorberaltene" verkaufsrap.umlichkeiten. 

o unterstuetzung sog. "sauberer vldeotreken" 9 die der 
qual1taet den vorrang vor geistloser quantitaet geben. 

o besetitigung vertra~Licher oder faKtischer abnahmezwaenge, 
die den zeitscpriftendetailhap.ndler binden, dem grossraendLer 
jeweils das gesamte sortiment e~nschLiesslich soLcrer 
medienwerke abzu~ermen9 derep iphalt dem scnmutz- und 
scnundgesetz sowie den juge"dscrutzgesetz~n der Laendern 
zuw!.derLaeufto 
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verstaerkte bekaempfung der "sc~warzen sc~afe" der 
branChe, die im wege von raubkopien nic~t nur kuenstLerisCh 
wertvolle, sondern auc~ medien werke ueoler machart unerlaubt 
reprouzieren und mit teilweise ho~em gewinn auf den markt 
werfen, durc~ ~ilfestellung des staates im bereich des 
urreberstrafrecr~es. 

o modernisierung una anpassung der ju~endscrutzgesetze des 
bundes und der Laender an die geaenderten medialen ver­
raeltnisse unter beruecksicrtigung des verfassungs­
recrtlicren verbots der erwachsenenzensur. insbesondere 
erweiterung der moegLicr~eit der den beroerden zustehenden 
veroreitungsbeschraenkungen fuer jugendLiChe bis 16 
jahren auf verrohend wirkende gewaltdarstellungen. 

o koordiniertes vorge~en der zustaendigen b~ndes-
und Landesbehoerden sowie verbesserung des informations­
systems, das dem handel kenntnis ueber behoerdLicre ver­
breitu~gsbeschraenkungen im sinne des jugendSChutzes 
verscrafft. 

o verstaerkte aufklaerung der erziehungsberecrtigten ueber 
die sChaedigenden auswirkungen mediaLer gewaltdarstellungen 
auf kinder und jugendLiChe, die oft n~r wegen der unacrt­
samkeit und gedankenLosigkeit der erziehungsberechtigten 
in einer fiktiv-visionaeren vorstellungswelt von brutalitaet 
aufwaChsen, die mit realen verhaeLtnissen nicht das geringste 
mehr zu tun hat. 

o ausbau der medienpaedagogischen erziehung, um vor aLlem 
die jugend durch aktive und kreative beschaeftigung mit den 
modernen medien zu mehr kritikfaerigkeit und zu sinnvoller 
nutzung des steigenden medialen angebots zu erziehen. 

o unterstuetzung internationaLer initiativen bei emp­
fehlungen, die die zurueckdraengung vor allem exzessiver und 
seLbstzweckhafter gewaltdarstellungen in den medien zum 
gegenstand haben. . 

korrekturen: 
2.abs 3. zeile: erziehungSbereChtigten 
3.abs. 2.zeile: taetigen 
6.abs 1.zeiLe: beseitigung, 7.abs 4zeiLe: reproduzieren 
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